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Der Umgang Kaiser Ottos des Großen und seiner nächsten Nachfolger mit 
der Reichskirche, genauer gesagt: mit allen Bischofssitzen, einigen Stifts- 
kirchen und den großen, alten Abteien des Reiches, gehört zu den bekannten, 

oft behandelten Kapiteln unserer mittelalterlichen Vergangenheit'. Man weiß 
daher, daß diese Herrscher großen Wert darauf legten, bei der Auswahl der 
Vorsteher jener Kirchen das ausschlaggebende Wort zu sprechen, wobei sie 
sich gern für Kleriker aus ihrer höfischen Umgebung entschieden, und daß sie 
ihr Vorrecht durch persönliche Überreichung des Bischofs- oder Abtsstabes 
bei der sogenannten Investitur einprägsam zur Schau zu stellen pflegten. Den 
Kirchen unter der Leitung solcher Männer ihres Vertrauens ließen sie in einer 
Weise, die modernem Empfinden großzügig erscheint, allerhand einträgliche 
Besitzungen, vor allem aber gesteigerte Immunität mit eigener Gerichtsbarkeit 
über abhängige Leute, dazu vielerlei Forst-, Zoll-, Münz- und Marktrechte 

I Das klassische Darstellungsmuster bietet R. HOLTZMANN, Geschichte der sächsischen 
Kaiserzeit (930-1024) (1941) S. 175-184. Vgl. (nur aus jüngster Zeit) F. PRINZ, Grundlagen und 
Anfinge. Deutschland bis 1056 (Die Neue Deutsche Geschichte 1,1985) S. 151-155, G. ALT- 
HoFF/H. KELLER, Heinrich I. und Otto der Große. Neubeginn auf karolingischem Erbe 
(Persönlichkeit und Geschichte 122/123,1985) S. 215-222, E. HLAWITSCHKA, Vom Franken- 

reich zur Formierung der europäischen Staaten- und Völkergemeinschaft 840-1046. Ein 
Studienbuch zur Zeit der späten Karolinger, der Ottonen und der frühen Salier in der Ge- 
schichte Mitteleuropas (1986) S. 53-57,212-215, H. BEUNIANN, Die Ottonen (Urban-Taschen- 
bücher 387,1987) S. 107f., G. TELLENBACH, Die westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 
12. Jahrhundert (Die Kirche in ihrer Geschichte 2F1,1988) S. 53-60, H. K. SCHULZE, 
Hegemoniales Kaisertum. Ottonen und Salier (Siedlers Deutsche Geschichte, 1991) S. 109-115, 
T. REUTER, Germany in the early middle ages c. 800-1056 (1991) S. 195-201,236-246, j. FRIED, 
Die Formierung Europas 840-1046 (Oldenbourg Grundriß der Geschichte 6,1991) S. 58f., 
165-167, M. BORGOLTE, Die mittelalterliche Kirche (Enzyklopädie deutscher Geschichte 17, 
1992) S. 19f., 72f., 83, E. BosHOF, Königtum und Königsherrschaft im 10. und 11. Jahrhundert 
(Enzyklopädie deutscher Geschichte 27,1993) S. 95 f., J. FRIED, Der Weg in die Geschichte. Die 
Ursprünge Deutschlands bis 1024 (Propylien Geschichte Deutschlands 1,1994) S. 666-699, 
J. EHLERS, Die Entstehung des deutschen Reiches (Enzyklopädie deutscher Geschichte 31, 
1994) S. 33-35,87-89, M. PAtussE, Die Reichskirche (um 900 bis 1054), in: Bischöfe, Mönche 
und Kaiser (642-1054), hg. v G. DAGRON/P. RtcHE/A. VAUCHEZ. Deutsche Ausgabe, bearb. u. 
hg. v. E. BOSHOF (Die Geschichte des Christentums 4,1994) S. 797-820; daneben von bleiben- 
dem Wert: O. KÖHLER, Die ottonische Reichskirche. Ein Forschungsbericht, in: Adel und 
Kirche. Gerd Tellenbach zum 65. Geburtstag, hg. v J. FLECKENSTEIN/K. SCHMID (1968) 
S. 141-204. 
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und schließlich gar ganze Grafschaften zukommen - in der zuversichtlichen 
Erwartung, dafür ihrerseits mit wertvollen Gegenleistungen rechnen zu kön- 

nen. Dieses servitium regis der Reichskirchen reichte von der zeitweiligen 
Beherbergung und Verpflegung des wandernden Königshofes über regel- 
mäßige Geschenke und Abgaben, die Gestellung bewaffneter Aufgebote für 
das Reichsheer, diplomatische Dienste und politische Beratung bis hin zur 
religiös-jenseitigen Schützenhilfe durch beständiges Bittgebet für das Wohl des 
Reiches und das Seelenheil seiner Regenten. Die Wechselbeziehung des 
Gebens und Nehmens prägte nicht nur das Verhältnis jedes einzelnen Bischofs 

oder Abtes zu seinem König, sondern konstituierte auch insgesamt einen 
Reichsepiskopat, der sich auf Hoftagen, Synoden und Italienzügen 

zusammenfand und in grundsätzlicher Loyalität politisch zur Geltung bringen 
konntet. 

In etwas abstrakterer Diktion kann man festhalten, daß in einem natural- 
wirtschaftlich geprägten Zeitalter mit demgemäßen Kommunikationsbedin- 

gungen der Aufbau und die Behauptung eines Herrschaftsverbandes von der 
Größenordnung des Ottonenreiches durch eine weithin illiterate Machtelite 
sächsisch-fränkischer Herkunft wesentlich erleichtert oder gar überhaupt erst 
möglich wurde, wenn es gelang, das spezifische Potential an formaler Bildung, 
administrativer Kompetenz, ökonomischen Ressourcen und moralischer 
Autorität nutzbar zu machen, das sich in der hohen Geistlichkeit verkörperte. 
Dies bot sich um so mehr an, als dem Königtum an sich ein flächendeckender 
institutioneller Unterbau fehlte, der auch durch personale Freundschafts- und 
Lehnsbündnisse mit der schwer abgrenzbaren Gruppe der regionalen und 
lokalen Machthaber, den 

�Großen", nur recht unvollkommen substituiert 
werden konnte3; weit eher schien die Kirche mit ihrer voll entwickelten pasto- 

2 Vgl. H. ZIELINSKI, Der Reichsepiskopat in spätottonischer und salischer Zeit (1002-1125) 1 
(1984), O. ENGELS, Der Reichsbischof (10. und 11. Jahrhundert), in: Der Bischof in seiner Zeit. 
Bischofstypus und Bischofsideal im Spiegel der Kölner Kirche. Festgabe für Joseph Kardinal 
Höffner, hg. v P. BERGLAR/O. ENGELS (1986) S. 41-94, DERS., Der Reichsbischof in ottonischer 
und frühsalischer Zeit, in: Beiträge zu Geschichte und Struktur der mittelalterlichen Germania 
Sacra, hg. v. I. CRUSIUS (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 93 = 
Studien zur Germania Sacra 17,1989) S. 135-175, Albrecht Graf FINCK VON FINCKENSTEIN, 
Bischof und Reich. Untersuchungen zum lntegrationsprozeß des ottonisch-frühsalischen 
Reiches (919-1056) (Studien zur Mediävistik 1,1989). 

Vgl. H. KELLER, Grundlagen ottonischer Königsherrschaft, in: Reich und Kirche vor dem 
Investiturstreit. Vorträge beim wissenschaftlichen Kolloquium aus Anlaß des achtzigsten 
Geburtstags von Gerd Tellenbach, hg. v. K. SCHMID (1985) S. 17-34, DERS., Zum Charakter der 
�Staatlichkeit" zwischen karolingischer Reichsreform und hochmittelalterlichem Herrschafts- 
aufbau, in: Frühmittelalterliche Studien 23 (1989) S. 248-264, DERS., Reichsorganisation, Herr- 
schaftsformen und Gesellschaftsstrukturen im Regnum Teutonicum, in: II secolo di ferro: mito 
c realtä del secolo X1 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull' alto mediocvo 38/1, 
1991) S. 159-195, BOSHOF, Königtum (wie Anm. 1) S. 90ff. 

3 



Der geschichtliche Ort der ottonisch-salischen Reichskirchenpolitik 7 

ralen Organisation und ihren weitgestreuten Besitzungen zur Fundierung 

einer halbwegs effektiven Zentralgewalt zu taugen, weshalb sich die häufige 
Übereignung königlicher Güter, Einkünfte und Hoheitsrechte an Bischöfe 

und Äbte weniger als Entäußerung denn als Überführung in eine wirksamere 
Form der Nutzung auch im Interesse des Gebers ausnimmt, jedenfalls solange 
dessen maßgeblicher Einfluß auf die Einsetzung der verfügungsberechtigten 
Geistlichen und demzufolge die Gewißheit einer beständigen Rendite seiner 
Investition gewahrt blieben. Da materielle Zuwendungen an Kirchen ohnehin 
als verdienstliches Handeln galten und nach den Worten zahlloser Urkunden 
die Aussicht auf himmlischen Lohn begründeten4, da sie überdies dem 
Herrscher die Nähe und Dienstbereitschaft eines ganz unentbehrlichen 
Personenkreises sicherten und da es sich schließlich auch einrichten ließ, diese 
Einbeziehung der großen Kirchen in den Herrschaftsaufbau ohne Konfron- 

tation mit dem Laienadel zu bewirken, dem vielmehr die allermeisten Bischöfe 

und Äbte entstammten und zeitlebens verbunden blieben5, summiert sich alles 
zu der Feststellung, daß es die liudolfingischen und frühen salischen Könige 

offenbar verstanden haben, eine den objektiven und den mentalen Bedin- 

gungen ihrer Zeit angemessene Form politischer Organisation zu entwickeln, 
die eine tragende Säule in den großen Kirchen hatte. 

Kein Wunder, daß die historische Forschung der letzten hundert Jahre, die 
sich diese Zusammenhänge mit verschiedenen methodischen Ansätzen schritt- 
weise erschloß, früh schon dazu gelangt ist, den Befund auf ein bedachtsames 
Kalkül der betreffenden Herrscher zurückzuführen, eben die bald gern so 
bezeichnete ottonisch-salische Reichskirchenpolitik. Sie wurde um ihrer 
augenscheinlichen inneren Geschlossenheit willen seit den 1950er Jahren viel- 
fach auch als �Reichskirchensystem" charakterisiert6 und nicht selten einem 

{ 

S 

6 

Vgl., mit reichlichen Belegen, R. NEUMANN, Die Arengen der Urkunden Ottos des Großen, 
Archiv für Diplomatik 24 (1978) S. 292-358, bes. S. 330ff. (�Lohnarengen"), M. BORGOLTE, Die 
Stiftungsurkunden Heinrichs 11. Eine Studie zum Handlungsspielraum des letzten Liudol- 
fingers, in: Festschrift für Eduard Hlawitschka zum 65. Geburtstag, hg. v. K. R. SCHNITH/ 
R. PAULER (Münchener Historische Studien. Abt. Mittelalterliche Geschichte 5,1993) 
S. 231-250, \\? WAGNER, Das Gebetsgedenken der Liudolfinger im Spiegel der Königs- und 
Kaiserurkunden von Heinrich I. bis zu Otto III., Archiv für Diplomatik 40 (1994) S. 1-78. 
Vgl. R. SCHIEF"FER, Der ortonische Reichsepiskopat zwischen Königtum und Adel, Frühmittel- 

alterliche Studien 23 (1959) S. 291-301. 
Der früheste mir mittlerweile bekannte Beleg für den Sprachgebrauch findet sich eher beiläufig 
bei H. BEUMANN, Die sakrale Legitimierung des Herrschers im Denken der ottonischen Zeit, 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abt. 66 (1948) S. 1-45, 
hier S. 44 (auch in: Königswahl und Thronfolge in ottonisch-frühdeutscher Zeit, hg. v. E. HLA- 
WIT5CHI: A [Wege der Forschung 178,1971] S. 145-191, hier S. 190). Wesentlich für die Ver- 
breitung dürfte L. SANTIFALLER, Zur Geschichte des ottonisch-salischen Reichskirchensystems 
(Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Klasse der Österreichischen Akademie der 
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fundamentalen konzeptionellen Entschluß zugeschrieben, den Otto der 
Große in einer ganz bestimmten historischen Situation gefaßt habe, als er näm- 
lich 953/54 im Aufstand des Sohnes Liudolf das Scheitern seiner anfänglichen 
Familienpolitik erkennen und nach verläßlicheren Grundlagen seiner Auto- 
rität Ausschau halten mußte7. 

I. 

Bevor die Bedenken zur Sprache kommen, die in letzter Zeit gegen diese 
Sicht erhoben worden sind, und einige weitere Horizonte umrissen werden, 
die meines Erachtens bei der Diskussion Beachtung verdienen, wird es nütz- 
lich sein, deutlich ins Bewußtsein zu rufen, daß das eingangs skizzierte Bild 
ineinandergreifender Kausalitäten und Notwendigkeiten, die die ottonische 
Kirchenpolitik ausmachten, von keiner zeitgenössischen Quelle in solcher 
Komplexität vermittelt oder gar erörtert wird. Was wir in heutigen Hand- und 
Lehrbüchern zum Thema antreffen, fußt vielmehr auf einem Mosaik von 
Zeugnissen zu je einzelnen Vorgängen und Teilaspekten: auf chronikalischen 
Berichten über die Vergabe hoher Kirchenämter, auf Königsurkunden, die die 
Übertragung oder Bestätigung von Besitz und Hoheitsrechten festhalten, 

sowie auf Bischofsurkunden, die von deren Verwaltung und Nutzung zeugen, 
auf Beobachtungen zum Reiseweg des Königshofes, auf biographisch-hagio- 

graphischen Schilderungen der Amtstätigkeit der Geistlichen und ihrer Bezie- 
hungen zum Herrscher, auf mannigfachen Spuren ihrer vorbischöflichen 
Tätigkeit am Hofe und auf personengeschichtlichem Material verschiedenster 
Art. Es liegt im Wesen dieser Überlieferung, daß sie in der Regel nur auf eine 
Ebene des komplexen Gefüges den Blick frei gibt und relativ selten übergrei- 
fende Zusammenhänge zur Sprache bringt, wie es etwa geschieht, wenn in 
Schenkungsurkunden ausdrücklich der gesteigerte Eifer der Beschenkten im 
Dienst für den König als Zweck deklariert wird8 oder wenn Bischöfe der Zeit 

Wissenschaften 229/1,1953,21964), gewesen sein; vgl. im übrigen SCHIEFFER, Reichsepiskopat 
(wie Anm. 5) S. 293 Anm. 10. 
Maßgeblich war offenbar HoLTZMANN, Geschichte (wie Anm. 1) S. 180; zur Kritik vgl. bes. 
HLAWITSCHKA, Frankenreich (wie Anm. 1) S. 212ff., ferner die Hinweise bei SCHIEFFER, 
Reichsepiskopat (wie Anm. 5) S. 294 Anm. 13. 
Locus classicus ist das für das Aachener Marienstift ausgestellte Diplom Heinrichs 11. mit der 
Maxime Cui plus committitur, ab co plus exigitur (MGH Diplomata regum et imperatorum 
Germaniac 3,1900/03, S. 554f. Nr. 433), was nach H. HOM1ANN, Eigendiktat in den Urkun- 
den Ottos III. und Heinrichs II., Deutsches Archiv 44 (1988) S. 390-423, hier S. 416ff., auf den 
Kaiser selbst zurückgehen könnte. Vgl. auch die Belege bei NEUMANN, Arengen (wie Anm. 4) 
S. 334 ff. 

7 

8 
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ihre geistliche Würde ganz ungeniert auf eine Entscheidung des Königs 
zurückführten. Bezeichnend für eine eigentümliche Artikulationsschwäche 
der Quellen im Grundsätzlichen ist die Beobachtung, daß selbst das Wort 
investitura als kennzeichnender Begriff für die Zeremonie der königlichen 
Einweisung in hohe Kirchenämter nicht vor der zweiten Hälfte des 11. Jahr- 
hunderts in solcher Bedeutung auftaucht, obgleich die Prozedur an sich im 

ganzen 10. Jahrhundert weithin üblich war und in ihren Ursprüngen bereits 
bis in die späte Karolingerzeit zurückreicht'°. 

Die Diskrepanz zwischen dem systematisierenden Zugriff des modernen 
Historikers und der eher spröden, individualisierenden Quellenlage setzt sich 
fort, wenn man die Zeugnisse normativen Denkens in Betracht zieht. 
Selbstverständlich ist nirgends die Rede davon, daß die dominante Stellung der 
Könige gegenüber ihren großen Kirchen Ausfluß irgendwelcher generellen 
Anordnungen von bindendem Charakter sei oder sich wenigstens als 
Abweichung von elementaren Grundsätzen des kanonischen Rechts aus 
bestimmten Privilegien und Dispensen herleite. Statt einer derartigen juristi- 

schen Grundlage für die empirisch ermittelbare kirchenpolitische Praxis bietet 
die Überlieferung der Ottonen- und frühen Salierzeit vielmehr in reichem 
Maße Belege dafür, daß eigentlich das gerade Gegenteil für rechtens galt: 
Hochgeschätzte Sammlungen spätantiker Kanones und Dekretalen, die damals 

unverdrossen weiter abgeschrieben und zu neuen Kompilationen verarbeitet 
wurden", enthielten klare Strafbestimmungen gegen eine Einmischung 

�welt- 
licher Gewalt" in die kirchliche Stellenbesetzung12 oder gegen die Beteiligung 

9 Zeugnisse bei R. SCHIEFFER, Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots für den deut- 

schen König (Schriften der MGH 28,1981) S. 23 Anm. 67. 
Zeugnisse bei SCHIEFFER, Entstehung (wie Anm. 9) S. 13 f., H. KELLER, Die Investitur. Ein 
Beitrag zum Problem der Staatssymbolik" im Hochmittelalter, Frühmittelalterliche Studien 27 
(1993) S. 51-86, bes. S. 55ff. Vgl. auch unten Anm. 63,66. 
Zur Frage des geltenden` Kirchenrechts vgl. H. MARDER, Kirchenrechtliche Autoritäten im 
Frühmittelalter, in: Recht und Schrift im Mittelalter, hg. v. P. CLASSEN (Vorträge und Forschun- 

gen 23,1977) S. 237-255, H. WoLTER, Die Synoden im Reichsgebiet und in Reichsitalien von 
916 bis 1056 (Konziliengeschichte A: Darstellungen, 1988) S. 478ff., G. MAY, Die Kanonistik 

um das Jahr 1000, in: 1000 Jahre St. Stephan in Mainz. Festschrift, hg. v. H. HINKEL (Quellen 

und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 63,1990) S. 113-157, W. HART- 

rMANN, Autoritäten im Kirchenrecht und Autorität des Kirchenrechts in der Salierzeit, in: Die 
Salier und das Reich 3. Gesellschaftlicher und ideengeschichtlicher Wandel im Reich der Salier, 
hg. v. ST. WEINFURTER/H. SEIBERT (1991) S. 425-446, R. PoKoRNY Reichsbischof, Kirchenrecht 

und Diözesanverwaltung um das Jahr 1000, in: Bernhard von Hildesheim und das Zeitalter der 
Ottonen. Katalog der Ausstellung Hildesheim 1993 1 (1993) S. 113-119, FRIED, Der Weg (wie 
Anm. 1) S. 694 ff., 844 ff. 

Am prägnantesten in Canones apostolorum c. 31: Si quis episcopus saeculi potestatibus Usus 
erdesianr peripsos obtincar, deponratur et segregetur omnesgrre, qui illi communicant, überliefert 
sowohl in der Collectio Dionysio-Hadriana (C. H. TURNER, Ecclesiac Occidentalis Monu- 

10 

I 

12 
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von Geistlichen an militärischen Unternehmungen13; sie verwarfen längere 

und geistlich nicht begründete Aufenthalte von Bischöfen bei Hofe1 + und 
sahen eine Verteilung der Erträge des Kirchenguts vor, die dem servitium regis 
keinen Raum ließ15. Die Regel Benedikts und die gesamte daran anknüpfende 

menta Iuris antiquissima 1,1899/1939, S. 20f. ) als auch bei Burchard v Worms, Decretum 3, 
109 0. P. MIGNE, Patrologia Latina 140 Sp. 695A); vgl. SCHIEFFER, Entstehung (wie Anm. 9) 
S. 34ff., zu weiteren �systemwidrigen" 

Bestimmungen bei Burchard, allerdings mit überspitz- 
ten Schlußfolgerungen, J. LAUDAGE, Priesterbild und Reformpapsttum im 11. Jahrhundert 
(Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 22,1984) S. 56ff. 

13 Fundamental ist bereits Kanon 7 des Konzils von Chalcedon 451 (E. SCHWARTZ, Acta Con- 

ciliorum Oecumenicorum 2/2,2,1936, S. 55f., in der Version der Collectio Dionysio-Ha- 
driana), überliefert auch bei Burchard v. Worms, Decretum 8,4 (wie Anm. 12, Sp. 793BC): Qui 

semel in clero deputati sunt auf monachorum vitam expetiverunt, statuimus neque ad militiam 
neque ad dignitatem aliquam venire mundanam ...; vgl. (mit weiterem Material) F. PRINZ, 
Klerus und Krieg im früheren Mittelalter. Untersuchungen zur Rolle der Kirche beim Aufbau 
der Königsherrschaft (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 2,1971) S. 4ff., L. AUER, 
Der Kriegsdienst des Klerus unter den sächsischen Kaisern, Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung 79 (1971) S. 316-407, hier S. 318ff. (�Gerade das Decrc- 

tum Burchards ist typisch für die Verfassung der ottonischen Reichskirche, in der das alte 
kirchliche Recht mitgeführt wurde, ohne daß jemand auf den Gedanken kam, es der Realität 
der Reichskirche anzupassen", S. 318f. ), K. LEYSER, Early Medieval Canon Law and the 
Beginnings of Knighthood, in: Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter. Festschrift 
für Josef Fleckenstein, hg. v. L. FENSKE/\V. RÖSENER/TH. ZOTZ (1984) S. 549-566 (auch in: 
DERS., Communications and Power in Medieval Europe. The Carolingian and Ottonian 
Centuries, ed. by T. REUTER, 1994, S. 51-71), T. REUTER, Episcopi cum sua militia: The Prelate 

as Warrior in the Early Staufer Era, in: Warriors and Churchmen in the High Middle Ages. 
Essays presented to Karl Leyser, cd. by T. REUTER (1992) S. 79-94. 

14 So schon Synode von Antiochia 341, c. 11 (TURNER, Monumenta, wie Anm. 12,2,1907/39, 
S. 267f., in der Collectio Dionysio-Hadriana mit der Rubrik De episcopis et clericis adeuntibus 
imperatorem), wiederum auch bei Burchard v. Worms, Decretum 2,177, freilich mit der Rubrik 
De ordinatis, qui solent contra ecclesiastica mandata auri/us principis molestiam inferre (wie 
Anm. 12, Sp. 654BC). Noch unter Karl d. Gr. war ein Problem darin gesehen worden, daß 
bischöfliche Erzkapelläne ihre Residenzpflicht zu Hause um des Hofdienstes willen mißachten 
mußten; vgl. J. FLECKENSTEIN, Die Hofkapelle der deutschen Könige 1: Grundlegung. Die 
karolingische Hofkapelle (Schriften der MGH 16/1,1959) S. 50f., O. G. OEXLE, Die Karolinger 
und die Stadt des heiligen Arnulf, Frühmittelalterliche Studien 1 (1967) S. 250-364, hier S. 311 f. 
Eine fundierte neuere Arbeit zur Hoffahrtspflicht der Bischöfe des 10. /11. Jh. fehlt. 

15 Der Grundsatz einer Verteilung der kirchlichen Vermögenserträge in je einen Anteil für den 
Bischof, den Klerus, die Armenpflege und die Baulasten der Kirche ist am wirksamsten von 
Papst Gelasius I. formuliert worden, u. a. 494 in JK 636 (A. TRIEL, Epistolae Romanorum 
Pontificum Gcnuinae 1,1867, S. 378), abermals überliefert sowohl in der Collectio Dionysio- 
Hadriana (j. P. MIGNE, Patrologia Latina 67 Sp. 310BC) als auch bei Burchard v. Worms, 
Decretum 3,137 (wie Anm. 12, Sp. 700C-701A); vgl. U. STUTZ, Geschichte des kirchlichen 
Benefizialwesens von seinen Anfängen bis auf die Zeit Alexanders 111.1/1 (1895) S. 24ff., 
zuletzt W. SCHOLLER, Die rechtliche Organisation des Kirchenbaues im Mittelalter, vornehm- 
lich des Kathedralbaues. Baulast - Bauherrenschaft - Baufinanzierung (1989) S. 60: 

�Obgleich in der Praxis ohne Bedeutung, setzte sich die Überlieferung der Teilungsvorschriften auch in 
den hochmittelalterlichen Kirchenrechtssammlungen fort, die freilich generell nicht weniges an 
Veraltetem, rechtlich Belanglosem mit sich führten. " 
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Kommentarliteratur beschrieben eine von den gängigen Gepflogenheiten weit 
entfernte Gestaltung der Abtserhebung16, und �freie Wahlen" aus der Mitte 
der eigenen Gemeinschaft waren nicht wenigen Klöstern und Domstiften 

sogar durch herrscherliche Privilegien eigens verbrieft worden'7. 
Offenkundig ist aus solcherart \Vriderspiegelungen des Sollens und Dürfens 

ebensowenig ein realistisches Bild ottonischer Kirchenpolitik zu gewinnen wie 
aus den idealisierenden Vorstellungen, die hinter den Schilderungen der mei- 
sten Bischofsviten stehen und eine asketisch-monastische Lebensführung ohne 
allen politischen Ehrgeiz zur Richtschnur haben18. Indizien dafür, daß der 
Zwiespalt gesehen und ausgesprochen wurde, fehlen nicht völlig; sie begegnen 
hagiographisch in Gestalt dezenten Tadels oder subtiler Rechtfertigungen und 
haben die Forschung stets besonders gefesselt19, sind jedoch im Grunde zag- 
haft und betreffen am ehesten noch den Umgang von Geistlichen mit Waffen 

sowie ihre Ablenkung durch 
�öffentliche 

Aufgaben", die schon bei der Mit- 

welt sichtlich ein gewisses Ärgernis erregen konnten20. 
Es war folgenreich für das historische Profil des ottonisch geprägten 

Zeitalters, daß sich die Kritik, die modernem Empfinden auf der Hand zu 
liegen scheint und darum vermißt wird, bald nach 1050 unter dem Einfluß der 

um sich greifenden Reformideen nachdrücklich zu regen begonnen hat21. Sie 

16 Vgl. jetzt umfassend H. SEIBERT, Abtserhebungen zwischen Rechtsnorm und Rechtswirklich- 
keit. Formen der Nachfolgeregelung in lothringischen und schwäbischen Klöstern der 
Salierzeit (1024-1125) (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 
78,1995), bes. S. 172ff. 

17 Vgl. H. CLAUS, Untersuchung der \Vahlprivilegien der deutschen Könige und Kaiser für die 
Klöster von ihrer erstmaligen Verleihung bis zum Jahre 1024 (Diss. phil. Greifswald 1911), 
G. WEISE, Königtum und Bischofswahl im fränkischen und deutschen Reich vor dem 
Investiturstreit (1912) S. 59ff., P. SCHMID, Der Begriff der kanonischen Wahl in den Anfängen 
des Investiturstreits (1926) S. 14ff., SANIIFALLER, Rcichskirchensystem2 (wie Anm. 6) S. 51ff., 
jetzt auch SEIBERT, Abtserhebungen (wie Anm. 16) S. 28ff. 

IS Vgl. bes. ENGELS, Reichsbischof 1986,19S9 (wie Anm. 2). 
19 Vgl. H. BOTII. ER, Die Mainzer Erzbischöfe Friedrich und Wilhelm und das Papsttum des 

10. Jahrhunderts, in: Festschrift Johannes Bärmann 1 (Geschichtliche Landeskunde 3,1966) 
S. 1-26 (auch in: DERS., Zur frühmittelalterlichen Reichsgeschichte an Rhein, Main und Neckar, 
hg. v. A. GERLICH, 1975, S. 275-300), R. GROSSE, Das Bistum Utrecht und seine Bischöfe im 
10. und frühen 11. Jahrhundert (Kölner Historische Abhandlungen 33,1987) S. 93f., 173ff., 
220ff., O. ENGELS, Ruotgers Vita Brunonis, in: Kaiserin Theophanu. Begegnung des Ostens 

und Westens um die Wende des ersten Jahrtausends. Gedenkschrift des Kölner Schnüt- 

gen-Museums zum 1000. Todesjahr der Kaiserin, hg. v. A. VON Euw/P. SCHREINER, 1 (1991) 
S. 33-46. 

2a Vgl. ENGELS, Reichsbischof 1989 (wie Anm. 2) S. 162ff. 
21 Grundlegend G. TELLENBACH, Libertas. Kirche und Weltordnung im Zeitalter des Investitur- 

streites (Forschungen zur Kirchen- und Geistesgeschichte 7,1936); vgl. aus letzter Zeit 
LAUDAGE, Priesterbild (wie Anm. 12)S. 123ff., H. H. ANTON, Frühe Stufen der Kirchenreform: 
Tendenzen und Wertungen, in: Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per Ic investiture. Atti del 
Convegno Internazionale di Studi (Mantova, 23-24-25 maggio 1986), a cura di_ P. GOLINELLI 
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gewann nun nicht bloß an terminologischer Konsistenz (wie schon die 
Begriffsgeschichte von investitura lehrt) und an juristischer Präzision (etwa 
durch die wachsende Fähigkeit, überlieferte Rechtssätze argumentativ aufzu- 
greifen); es entwickelte sich vor allem ein Blick und ein Ausdrucksvermögen 
für genuin politische Zusammenhänge, wie wir das in der Ottonenzeit beim 
Umgang mit denselben Sachverhalten eben nicht antreffen. Aus den einschlä- 
gigen Äußerungen der Streitschriftenliteratur, die sich unter konträren 
Vorzeichen in beiden Lagern finden, sei hier nur Kardinal Humbert von Silva 
Candida angeführt, der schon 1057/58 die unwürdige Abhängigkeit der kirch- 
lichen Amtsanwärter vom König anprangerte und deren Unterwürfigkeit als 
gleichermaßen abträglich für das geistliche Ansehen (sacerdotalis auctoritas) 
wie für die herrscherliche Bescheidenheit (regalis modestier) bezeichnete22, 

während um die Mitte der 1080er Jahre der ebenso resolute Gregorianer 
Manegold von Lautenbach in polemischer Zuspitzung befand, die vom welt- 
lichen Herrscher Investierten könnten um ihrer Verpflichtungen willen gar 
nicht anders als ihre Untergebenen auszunehmen und zu drangsalieren23. 
Unumwunden hielt etwa gleichzeitig der saliertreue Bischof Benzo von Alba 
allen Kritikern vor Augen, daß dem König Gefolgschaft (militia) schulde, wer 
von ihm das Kirchenamt (presulatus honor) empfangen habe24, und im 
Tractatus de investitura episcoporum, einer Denkschrift zugunsten Hein- 
richs V. vom Jahre 1109, wird klipp und klar ausgeführt, nachdem die Kirchen 
seit konstantinischer Zeit mit hoheitlichen Rechten aller Art ausgestattet wor- 

(1987) S. 241-268, TELLENBACH, Kirche (wie Anm. 1) S. 120ff., K. LEYSER, Am Vorabend der 
ersten europäischen Revolution. Das 11. Jahrhundert als Umbruchszeit, Historische Zeitschrift 
257 (1993) S. 1-26 (engl. in: DERS., Communications and Power in Medieval Europe. The 
Gregorian Revolution and Beyond, cd. by T. REuTER, 1994, S. 1-19). 

22 Humbert, Adversus Simoniacos 3,22: Quad nequissimum adulationis vitium necesse est tanto 
animosius insectemur, quanto pernitiosius omnibus pene vitiis intellegimus. Ipsutn enim sacer- 
dotalem auctoritatem, ipsum regalem potestatem et modestiam destruit, ipsum, ne Deo et honi- 
nibus debita reddantur, fasque nefasque confundit (MGH Libelli de lire 1,1891, S. 227 Z. 8-11); 
vgl. C. MIRBT, Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII. (1894) S. 466, A. FLICHE, La Arme 
gregorienne 1. La formation des idees gregoriennes (Spicilegium Sacrum Lovaniense 6,1924) 
S. 304 f. 

23 Manegold, Liber ad Gebehardum c. 53: Unde tales, arm ad Iota dignitatum sectlari ambitu per 
seculares pot estates quoquomodo evolaverint ..., ad lacerandos subditos inardescunt, terrorent 
potestatis exhibent et quibus prodesse debuerant nocent, quia karitatis viscera not habent 
(MGH Libelli de lite 1,1891, S. 404 Z. 42 - S. 405 Z. 3); vgl. MIRBT, Publizistik (wie Anm. 22) 
S. 487. 

24 Benzo von Alba, Sieben Bücher an Kaiser Heinrich IM 4, prol.: In dotno etenim domini estis 
plantati manibus regis, non manibusFolleprandi (= Gregor VII. ). Oportet itaque, ut sitis subiecti 
plantatori, minime autem stipplantatori. Regi namque debetis miliciam, qui vos erexit ad presu- 
latus honorem 

..., 
hg. v. H. SEYFFERT (MGH Scriptores rerum Germanicarum 65,1996) S. 356; 

vgl. MIRBT, Publizistik (wie Anm. 22) S. 507, T. STRUVE, Kaisertum und Romgedanke in sali- 
scher Zeit, Deutsches Archiv 44 (1988) S. 424-454, hier S. 441. 
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den seien, sei es nur folgerichtig, daß der König den Bischof investiere und 
inthronisiere, um zu wissen, wem er seine Stadt ... anvertraue, wenn er sein 
Recht auf dessen Haus übertrage (cui civitatem suam credat, cum ins snum in 
domum Worum transtulerit)=3. Von dieser Argumentation war es bekanntlich 
bloß noch ein Schritt zu dem radikalen Lösungsversuch von 1111, durch 
Rückerstattung aller vom Reich herrührenden Rechtstitel den Investitur- 
anspruch gegenstandslos zu machen. In dem nie wirksam gewordenen Privileg 
Papst Paschalis II., das diese Rückgabe anordnen wollte, wird ganz im Ein- 
klang mit dem Traktat der Gegenseite der Zustand beschrieben, daß die 
Reichsbischöfe zu Dienern des Königs geworden seien, die Städte, Dukate, 
Markgrafschaften, Münzstätten, Höfe und ähnliches ad regni servitium 
innehätten, und aus diesem Grunde die unerträgliche Praxis der Investitur um 
sich gegriffen habe, mit der sich die beständige Gefahr von Simonie und welt- 
lichem Ehrgeiz verbinde26. 

Es zeigt sich jedenfalls, daß wesentliche analytische Einsichten der moder- 
nen Forschung über die vorgregorianische Kirche bereits in der Publizistik des 
Investiturstreits vorweggenommen sind: die wechselseitige Unentbehrlichkeit 

von Königtum und Episkopat, der bedingte und verpflichtende Charakter des 
Besitzes von Reichskirchengut und das Investiturrecht des Herrschers als der 

gleichsam archimedische Punkt des ganzen Beziehungsgeflechts. In vollem 
Einklang damit rührte sich in derselben Auseinandersetzung und nicht früher 

auf seiten der Anhänger Heinrichs IV und Heinrichs V ein Bedürfnis nach 

25 De investitura episcoporum, Z. 165ff.: Postquam autem a Silvestro per Christianos reges ei 
intperatores dotatae ei ditatae ei exaltatae suns aecclesiae infundis et aliis mobilibus, et iura civi- 
tatunt in tbeloneis, monetis, villcis et scabinis, comitatibus, advocatiis, synodalibus bannis per 
reges delegates suns episcopis, congruunt fuit ei consequens, ist rex, qui est tutus in populo et Caput 
populi, investiat et intronizet episcoptvn et contra irruptionent Iostitan sciat, cri civitatem suatn 
cred. rt, cot: ins suurn in donuun illorum transtulerit, hg. v J. KRIMM-BEUMANN, Der Traktat 

. 
De invcstitura episcoporum- von 1109, Deutsches Archiv 33 (1977) S. 37-83, hier S. 78f.; zur 

Verfasserfrage und zum geistigen Hintergrund vgl. MIRBT, Publizistik (wie Anm. 22) S. 516, 
J. BEUMANN, Sigebert von Gembloux und der Traktat de investitura cpiscoporum (Vorträge 

und Forschungen. Sonderband 20,1976) S. 91 ff. 

26 Paschalis II., JL 6289: In regni gutem vestri partibus episcopi vel ablates adeo curis secularibus 
occupatttur, ist comitatunt assidue frequentare ei ntilitiam exercere cogatttur. Que nimirum auf 
vix auf nullomodo sine rapine, sacrilegiis, incendiis ant hotnicidiis exhibentur. Ministri enim 
altaris ministri curie facii statt, qui. r civitates, ducauus, ntarchias, monetas, curses et cetera ad 
regni scTvitium pcrrinentia a regibus acrcpertntt. Unde etiant ntos inolevit ecclesiae intollerabi- 
lis, ist episcopi eleai nullomodo consecrationetn acciperent, nisi print per manunt regiam investi- 
rentur. Qua ex causa ei sy moniacr beresis pravitas ei antbitio no n uinquam tanta prevaluit, ist 
nulls eleaione premissa episcopales urtbedre incadcrcntur (MGH Constitutiones 1,1893,5.141 
Z. 6ff. ); vgl. C. SERvATIUS, Paschalis 11. (1099-1118). Studien zu seiner Person und seiner Politik 
(Päpste und Papsttum 14,1979), bes. S. 238f., G. Ni. CANTARELLA, Ecclesiologia e politics ne1 
papato di Pasquale II. Linee di uns interpretazione (Studi storici 131,1982) S. 8 ff. 


